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Allgemeine Vermittlungsbedingungen (AVB)
fur die Vermittlung von Reiseleistungen

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie lhren Urlaub bei uns buchen mochten. Wir vermitteln lhnen Pauschalreisen,
Einzelleistung (z.B. Nur-Flug, Mietwagen, Hotelunterbringung) oder sogenannte verbundenen Reiseleistungen.
Die Vertrage Uber die vermittelten Leistungen (Pauschalreisen, Einzelleistungen, verbundene Reiseleistungen)
kommen jeweils zwischen Ihnen und dem Reiseveranstalter oder Erbringer der jeweiligen Leistung zustande.
Hierflr gelten die Reise-, Unterbringungs- oder Beforderungsbedingungen der jeweiligen Anbieter, Gber die wir
Sie vor Buchung informieren.

Nachfolgend ersehen Sie unsere Allgemeinen Vermittlungsbedingungen (AVB) fir die Vermittlung von
Reiseleistungen, sofern Sie nicht als Unternehmer mit uns einen Rahmenvertrag Gber die Organisation von
Geschéftsreisen gemall § 651a Abs. 5 lit. 3 BGB fur die unternehmerische Zwecke Ihres Unternehmens
geschlossen haben.

Anwendungsbereich dieser Geschaftsbedingungen; Gliederung in Teile A, B, Cund D

Die nachfolgenden Geschaftsbedingungen regeln die gesetzlich unterschiedlichen Arten der Vermittlung von
Reiseleistungen und von Pauschalreisen hinsichtlich der Rechte und Pflichten des Kunden sowie des
Reisevermittlers je nach Art der vermittelten Reiseleistung. Danach ist zu unterscheiden zwischen

der Vermittlung einer Pauschalreise, nachfolgend ,Reisevermittlung” genannt; hierzu finden Sie die Regelungen

in Teil A dieser Geschaftsbedingungen.
der Vermittlung von verbundenen Reiseleistungen; hierzu finden Sie die Regelungen in Teil B dieser

Geschéftsbedingungen.
der Vermittlung einer einzelnen Reiseleistung; hierzu finden Sie die Regelungen in Teil C dieser

Geschéftsbedingungen.

Soweit es sich nicht um besondere Regelungen im Hinblick auf eine der drei Arten der Reisevermittlung
beziehen, sondern Regelungen, die alle Arten der Vermittlung von Reiseleistungen betreffen, werden diese
gemeinschaftlich in Teil D geregelt.

Teil A: Regelungen fiur die Reisevermittlung von Pauschalreisen gem. § 651v BGB
Die Vorschriften dieses Teils A Uiber die Reisevermittlung von Pauschalreisevertragen sind anwendbar, wenn der
Reisevermittler vor Buchung das Formblatt Gber Pauschalreisen aushdndigt. In dem Formblatt ist der vermittelte

Reiseveranstalter als verantwortlicher Unternehmer fir die Erbringung der Pauschalreise ausgewiesen.
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1. Vertragsschluss, gesetzliche Vorschriften

Mit der Annahme des Vermittlungsauftrags des Kunden durch den Reisevermittler kommt zwischen dem
Kunden und dem Reisevermittler der Vertrag Uber die Reisevermittlung einer Pauschalreise zustande. Auftrag
und Annahme bedirfen keiner bestimmten Form.

Wird der Auftrag auf elektronischem Weg (z.B. E-Mail, Internet, Messenger Dienste) erteilt, so bestatigt der
Reisevermittler den Eingang des Auftrags unverziglich auf elektronischem Weg. Diese Eingangsbestatigung stellt
noch keine Bestatigung der Annahme des Auftrags zur Reisevermittiung dar.

Die beiderseitigen Rechte und Pflichten des Kunden und des Reisevermittlers ergeben sich, soweit dem nicht
zwingende gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen, aus den im Einzelfall vertraglich getroffenen
Vereinbarungen, diesen AVB und den gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der §§ 651a ff BGB i.V.m. Art. 250
ff. EGBGB und §§ 675, 631 ff. BGB Uber die entgeltliche Geschaftsbesorgung.

Fur die Rechte und Pflichten des Kunden gegenlber dem vermittelten Reiseveranstalter gelten ausschlieRlich die
mit diesem getroffenen Vereinbarungen, insbesondere - soweit wirksam vereinbart - dessen Reise- oder
Geschéftsbedingungen. Ohne besondere Vereinbarung oder ohne besonderen Hinweis gelten bei
Beforderungsleistungen die auf gesetzlicher Grundlage von der zustandigen Verkehrsbehorde oder aufgrund
internationaler Ubereinkommen erlassenen Beférderungsbedingungen und Tarifbestimmungen.

Es wird darauf hingewiesen, dass Buchungen von Pauschalreisen im Fernabsatz (z.B. telefonisch, per E-Mail)
nicht nach den §§ 312 Abs. 7, 312g Abs. 2 Satz 1 Nr. 9 BGB widerrufen werden konnen. Ein Widerrufsrecht
besteht jedoch dann, wenn der Vertrag Uber die Pauschalreise mit dem Kunden, der Verbraucher ist, auRerhalb
von Geschaftsraumen geschlossen worden ist, es sei denn, die mindlichen Verhandlungen, auf denen der
Vertragsschluss beruht, sind auf vorhergehende Bestellung des Kunden gefiihrt worden.

2. Zahlungen, Erklarungen von Kunden

Reisevermittler und Reiseveranstalter diirfen Zahlungen auf den Reisepreis vor Beendigung der Pauschalreise
nur fordern oder annehmen, wenn ein wirksamer Kundengeldabsicherungsvertrag des Reiseveranstalters
besteht und dem Kunden der Sicherungsschein mit Namen und Kontaktdaten des Kundengeldabsicherers in
klarer, verstandlicher und hervorgehobener Weise tUbergeben wurde.

Der Reisevermittler gilt als vom Reiseveranstalter bevollméachtigt, Mdngelanzeigen sowie andere Erkldrungen des
Kunden/Reisenden bezlglich der Erbringung der Pauschalreise entgegenzunehmen. Der Reisevermittler wird
den Reiseveranstalter unverziglich von solchen Erklarungen des Reisenden in Kenntnis setzen. Der
Reisevermittler empfiehlt zur Vermeidung von Zeitverlusten trotz unverziglicher Weiterleitung, entsprechende
Erklarungen unmittelbar gegentber der Reiseleitung oder der Kontaktstelle des Reiseveranstalters zu erklaren,
insbesondere auRerhalb der Offnungszeiten des Reisevermittlers, die Sie der Homepage, der E-Mail-Signatur
oder dem Anrufbeantworter des Reisevermittlers entnehmen kénnen.

3. Allgemeine Vertragspflichten des Reisevermittlers, Auskiinfte, Hinweise

Auf Basis dieser Vermittlungsbedingungen wird der Kunde bestmoglich beraten. Auf Wunsch wird dann die
Buchungsanfrage beim Reiseveranstalter durch den Reisevermittler vorgenommen. Zur Leistungspflicht gehort
nach Bestétigung durch den Reiseveranstalter die Ubergabe der Unterlagen (ber die vermittelte Pauschalreise.
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Dies gilt nicht, wenn vereinbart wurde, dass der Pauschalreiseveranstalter die Unterlagen dem Kunden direkt
Ubermittelt.

Bei der Erteilung von sonstigen Hinweisen und Auskiinften, zu deren Angabe der Reisevermittler nicht nach §
651v Abs. 1 BGBi.V.m. Art. 250 § 1 bis 3 EGBGB verpflichtet ist, haftet der Reisevermittler im Rahmen des
Gesetzes und der vertraglichen Vereinbarungen fir die richtige Auswahl der Informationsquelle und die korrekte
Weitergabe an den Kunden. Ein Auskunftsvertrag mit einer vertraglichen Hauptpflicht zur Auskunftserteilung
kommt nur bei einer entsprechenden ausdricklichen Vereinbarung zustande. Fir die Richtigkeit erteilter
Ausklnfte haftet der Reisevermittler gemaR § 675 Abs. 2 BGB nicht, es sei denn, dass ein besonderer
Auskunftsvertrag abgeschlossen wurde.

Sofern nicht ausdriicklich vereinbart oder durch den Reisevermittler garantiert/beworben, ist dieser nicht
verpflichtet, den jeweils glinstigsten Anbieter der angefragten Pauschalreise zu ermitteln und/oder anzubieten.
Ohne ausdrickliche Vereinbarung Gbernimmt der Reisevermittler beztglich Auskiinften zu Preisen, Leistungen,
Buchungskonditionen und sonstigen Umstdanden der Reiseleistung keine Garantie i.S. von § 276 Abs. 1 Satz 1
BGB und bezlglich Ausklnften Uber die Verfligbarkeit der vom Reisevermittler zu vermittelnden Leistungen
keine Beschaffungsgarantie im Sinne dieser Vorschrift.

Sonderwinsche nimmt der Reisevermittler nur zur Weiterleitung an den zu vermittelnden Reiseveranstalter
entgegen. Soweit etwas anderes nicht ausdricklich vereinbart ist, hat der Reisevermittler fir die Erfillung
solcher Sonderwiinsche nicht einzustehen. Diese sind auch nicht Bedingung oder Vertragsgrundlage fur den
Vermittlungsauftrag oder fur die vom Reisevermittler an den Reiseveranstalter zu Ubermittelnde
Buchungserklarung des Kunden. Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass Sonderwiinsche im Regelfall nur
durch ausdrickliche Bestatigung des Reiseveranstalters zum Inhalt der vertraglichen Verpflichtungen des
Reiseveranstalters werden.

4. Pflichten des Reisevermittlers bei Reklamationen des Kunden gegenlber den vermittelten
Pauschalreiseveranstaltern

Der Kunde kann Mangelanzeigen sowie andere Erklarungen bezlglich der Erbringung der Reiseleistungen durch
den Pauschalreiseveranstalter auch seinem Reisevermittler, (ber den er die Pauschalreise gebucht hat, zur
Kenntnis bringen (siehe 2.2).

Bezlglich etwaiger Anspriiche des Kunden gegenlber dem vermittelten Reiseveranstalter besteht weder ein
Recht noch eine Pflicht des Reisevermittlers zur Beratung Uber Art, Umfang, Hohe, Anspruchsvoraussetzungen
und einzuhaltende Fristen oder sonstige rechtliche Bestimmungen.

Teil B: Regelungen bei der Vermittlung von verbundenen Reiseleistungen gem. § 651w BGB
Die Vorschriften dieses Teils B Gber die Vermittlung von verbundenen Reiseleistungen sind anwendbar, wenn
der Reisevermittler vor Buchung das Formblatt Gber die Vermittlung von verbundenen Reiseleistungen

aushandigt. In diesem Formblatt wird der Kunde darlber informiert, dass mit Buchung einer weiteren
Reiseleistung beim Reisevermittler keine Pauschalreise gebucht wird, jedoch verbundene Reiseleistungen
vermittelt werden.
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1. Vertragsschluss, gesetzliche Vorschriften

Mit der Annahme des Vermittlungsauftrags des Kunden durch den Reisevermittler kommt zwischen dem
Kunden und dem Reisevermittler der Vertrag tUber die Vermittlung von verbundenen Reiseleistungen zustande.
Auftrag und Annahme bedurfen keiner bestimmten Form.

Wird der Auftrag auf elektronischem Weg (z.B. E-Mail, Internet, Messenger Dienste) erteilt, so bestatigt der
Reisevermittler den Eingang des Auftrags unverziglich auf elektronischem Weg. Diese Eingangsbestatigung stellt
noch keine Bestatigung der Annahme des Vermittlungsauftrags dar.

Die beiderseitigen Rechte und Pflichten des Kunden und des Reisevermittlers ergeben sich, soweit dem nicht
zwingende gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen, aus den im Einzelfall vertraglich getroffenen
Vereinbarungen, diesen Geschaftsbedingungen und den gesetzlichen Vorschriften, insbesondere des § 651w
BGB i.V.m. Art. 250ff. EGBGB und §§ 675, 631 ff. BGB Uber die entgeltliche Geschaftsbesorgung.

Fir die Rechte und Pflichten des Kunden gegentiber den jeweiligen Vertragspartnern (Leistungserbringer) der
vermittelten verbundenen Reiseleistungen gelten ausschlielllich die mit diesen getroffenen Vereinbarungen,
insbesondere - soweit wirksam vereinbart - deren Geschafts- oder Beférderungsbedingungen. Ohne besondere
Vereinbarung oder ohne besonderen Hinweis gelten bei Beférderungsleistungen die auf gesetzlicher Grundlage
von der zustdndigen Verkehrsbehérde oder aufgrund internationaler Ubereinkommen erlassenen
Beférderungsbedingungen und Tarifbestimmungen.

Es wird darauf hingewiesen, dass Buchungen von Reiseleistungen im Fernabsatz (z.B. telefonisch, per E-Mail)
nicht nach den §§ 312 Abs. 7, 312g Abs. 2 Satz 1 Nr. 9 BGB widerrufen werden kdnnen. Ein Widerrufsrecht
besteht jedoch dann, wenn der Vertrag tber die Reiseleistung mit dem Kunden, der Verbraucher ist, auRerhalb
von Geschaftsraumen geschlossen worden ist, es sei denn, die mindlichen Verhandlungen, auf denen der
Vertragsschluss beruht, sind auf vorhergehende Bestellung des Kunden gefiihrt worden.

2. Zahlungen

Der Reisevermittler verbundener Reiseleistungen darf Zahlungen des Reisenden auf Vergltungen fur
Reiseleistungen nur entgegennehmen, wenn er sichergestellt hat, dass diese dem Reisenden erstattet werden,
soweit Reiseleistungen von dem Reisevermittler selbst zu erbringen sind oder Entgeltforderungen vermittelter
Leistungserbringer noch zu erfillen sind und im Fall der Zahlungsunfahigkeit des Reisevermittlers verbundener
Reiseleistungen solche ausfallen oder der Reisende im Hinblick auf erbrachte Reiseleistungen
Zahlungsaufforderungen nicht befriedigter vermittelter Leistungserbringer nachkommt.

Diese Sicherstellung leistet der Reisevermittler verbundener Reiseleistungen bei der Vermittlung von
verbundenen Reiseleistungen durch Abschluss einer Insolvenzversicherung gem. § 651w Abs. 3 BGB unter
Nennung des Namens und der Kontaktdaten des Kundengeldabsicherers in klarer, verstdandlicher und in
hervorgehobener Weise und Ubergabe eines entsprechenden Sicherungsscheines in Textform fir alle Zahlungen
des Kunden an den Reisevermittler verbundener Reiseleistungen. Dies gilt nicht, soweit der Kunde direkt an die
vermittelten Leistungserbringer der verbundenen Reiseleistung leistet und keine Zahlung an den Reisevermittler
fr eine oder mehrere Leistungen der verbundenen Reiseleistung erbringt.
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3. Allgemeine Vertragspflichten des Reisevermittlers, Auskinfte, Hinweise

Auf Basis dieser Vermittlungsbedingungen wird der Kunde bestmoglich beraten. Auf Wunsch wird dann die
Buchungsanfrage bei den jeweiligen Leistungserbringern durch den Reisevermittler vorgenommen. Zur
Leistungspflicht gehdrt nach Bestétigung durch den Leistungserbringer die Ubergabe der Unterlagen (iber die
vermittelten Reiseleistungen. Dies gilt nicht, wenn vereinbart wurde, dass einer oder alle Leistungserbringer die
Unterlagen dem Kunden direkt Gbermitteln.

Bei der Erteilung von Hinweisen und Auskinften haftet der Reisevermittler im Rahmen des Gesetzes und der
vertraglichen Vereinbarungen fur die richtige Auswahl der Informationsquelle und die korrekte Weitergabe an
den Kunden. Ein Auskunftsvertrag mit einer vertraglichen Hauptpflicht zur Auskunftserteilung kommt nur bei
einer entsprechenden ausdricklichen Vereinbarung zustande. Fur die Richtigkeit erteilter Auskiinfte haftet der
Reisevermittler gemal § 675 Abs. 2 BGB nicht, es sei denn, dass ein besonderer Auskunftsvertrag abgeschlossen
wurde.

Sofern nicht ausdriicklich vereinbart oder durch den Reisevermittler garantiert/beworben, ist dieser nicht
verpflichtet, den jeweils glinstigsten Anbieter der angefragten Reiseleistungen zu ermitteln und/oder
anzubieten.

Ohne ausdrickliche Vereinbarung Gbernimmt der Reisevermittler beztglich Auskiinften zu Preisen, Leistungen,
Buchungskonditionen und sonstigen Umstanden der jeweiligen Reiseleistung keine Garantie i.S. von § 276 Abs. 1
Satz 1 BGB und bezlglich Auskinften Uber die Verfigbarkeit der vom Reisevermittler zu vermittelnden
Leistungen keine Beschaffungsgarantie im Sinne dieser Vorschrift.

Sonderwiinsche nimmt der Reisevermittler nur zur Weiterleitung an den bzw. die zu vermittelnden
Leistungserbringer entgegen. Soweit etwas anderes nicht ausdricklich vereinbart ist, hat der Reisevermittler fur
die Erfullung solcher Sonderwiinsche nicht einzustehen. Diese sind auch nicht Bedingung oder
Vertragsgrundlage fir den Vermittlungsauftrag oder fir die vom Reisevermittler an die Leistungserbringer zu
Ubermittelnden Buchungserklarungen des Kunden. Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass Sonderwiinsche im
Regelfall nur durch ausdrickliche Bestdtigung des jeweiligen Leistungserbringers zu dessen Inhalt der
vertraglichen Verpflichtungen werden.

4. VerglUtungsanspriche des Reisevermittlers

Fir die Preise und die Serviceentgelte bei der Vermittlung der Flugbeférderungsleistungen von
Fluggesellschaften dieses Teils B der Vermittlungsbedingungen gilt:

Die angegebenen und in Rechnung gestellten Preise sind Preise der Fluggesellschaften, die in der Regel keine
Provision oder ein sonstiges Entgelt der Fluggesellschaft fir die Tatigkeit des Reisevermittlers beinhalten.

Die Vergltung des Reisevermittlers im Rahmen dieser Vermittlungstatigkeit erfolgt in der Regel durch vom
Kunden zu bezahlenden Serviceentgelte.

Die Serviceentgelte fir die Vermittlungstatigkeit des Reisevermittlers und fir sonstige Tatigkeiten im
Zusammenhang mit der Flugbuchung ergeben sich, soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, aus den
dem Kunden, insbesondere durch Aushang in den Geschéaftsraumen des Reisevermittlers bekannt gegebenen
und vereinbarten Entgelte.
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Ist eine Vereinbarung zur Hohe eines entsprechenden Serviceentgelts nicht getroffen worden, schuldet der
Kunde dem Reisevermittler eine Vergltung nach den gesetzlichen Bestimmungen, d.h. es besteht eine Pflicht
zur Bezahlung einer Ublichen Vergttung durch den Auftraggeber.

Die Serviceentgelte flr die Vermittlung von sonstigen Reiseleistungen und fir sonstige Tatigkeiten im Auftrag
des Kunden bedurfen einer entsprechenden Vereinbarung. Diese kann z.B. durch deutlich sichtbaren Aushang
von Preislisten in den Geschéaftsraumen des Vermittlers und/ oder einem entsprechenden mindlichen oder
schriftlichen Hinweis des Reisevermittlers hierauf erfolgen.

Der Anspruch des Reisevermittlers auf Serviceentgelte — auch bei der Flugvermittlung - bleibt durch
Leistungsstdrungen oder Anderungen, insbesondere Umbuchung, Namenswechsel, Riicktritt, Stornierung,
Annullierung, oder Kiindigung des vermittelten Vertrages durch den Leistungserbringer oder den Kunden
bestehen. Dies gilt nicht, soweit sich ein Anspruch auf Rickerstattung des Kunden aufgrund eines
Schadensersatzanspruchs des Kunden wegen Mangeln der Beratungs- oder Vermittlungstatigkeit des
Reisevermittlers aus vertraglichen oder gesetzlichen Anspriichen ergibt.

5. Pflichten des Reisevermittlers bei Reklamationen des Kunden gegeniber den vermittelten Leistungserbringern
Anspriche mussen gegeniber den vermittelten Leistungserbringern innerhalb bestimmter Fristen, die sich aus
Gesetz oder vertraglichen Vereinbarungen ergeben kénnen, geltend gemacht werden. Im Regelfall werden diese
Fristen nicht durch Geltendmachung gegentber dem Reisevermittler gewahrt. Dies gilt auch, soweit der Kunde
beziglich derselben Reiseleistung Anspriiche sowohl gegenliber dem Reisevermittler, als auch gegentber einem
der Leistungserbringer geltend machen will.

Bei Reklamationen oder sonstiger Geltendmachung von Anspriichen gegenliber den vermittelten
Leistungserbringern beschrankt sich die Pflicht des Reisevermittlers auf die Erteilung der erforderlichen und ihm
bekannten Informationen und Unterlagen, insbesondere die Mitteilung von Namen und Adressen der
vermittelten Leistungserbringer.

Ubernimmt der Reisevermittler - auch ohne hierzu verpflichtet zu sein - die Weiterleitung fristwahrender
Anspruchsschreiben des Kunden, haftet er fir den rechtzeitigen Zugang beim Empfanger nur bei von ihm selbst
vorsatzlich oder grob fahrlassig verursachter Fristversdumnis.

Bezlglich etwaiger Anspriiche des Kunden gegeniber den vermittelten Leistungserbringern besteht weder ein
Recht noch eine Pflicht des Reisevermittlers zur Beratung Uber Art, Umfang, Hohe, Anspruchsvoraussetzungen
und einzuhaltende Fristen oder sonstige rechtliche Bestimmungen.

Teil C: Regelungen bei der Vermittlung von einzelnen Reiseleistungen oder mehreren Reiseleistungen, die keine
verbundenen Reiseleistungen im Sinne des § 651w BGB darstellen.

Die Vorschriften dieses Teils C Gber die Vermittlung von einzelnen Reiseleistungen sind anwendbar, wenn die
vermittelte Reiseleistung weder Teil einer Pauschalreise noch Teil von verbundenen Reiseleistungen ist. In
diesem Fall ist keine Information des Kunden mittels eines Formblattes gesetzlich vorgeschrieben.
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1. Vertragsschluss, gesetzliche Vorschriften

Mit der Annahme des Vermittlungsauftrags des Kunden durch den Reisevermittler kommt zwischen dem
Kunden und dem Reisevermittler der Vertrag tUber die Vermittlung von Reiseleistungen zustande. Auftrag und
Annahme beddurfen keiner bestimmten Form.

Wird der Auftrag auf elektronischem Weg (z.B. E-Mail, Internet, Messenger Dienste) erteilt, so bestatigt der
Reisevermittler den Eingang des Auftrags unverziglich auf elektronischem Weg. Diese Eingangsbestatigung stellt
noch keine Bestatigung der Annahme des Vermittlungsauftrags dar.

Die beiderseitigen Rechte und Pflichten des Kunden und des Reisevermittlers ergeben sich, soweit dem nicht
zwingende gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen, aus den im Einzelfall vertraglich getroffenen
Vereinbarungen, diesen Geschaftsbedingungen und den gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der §§ 651v
BGB i.V.m. Art. 250ff. EGBGB und §§ 675, 631 ff. BGB Uber die entgeltliche Geschaftsbesorgung.

Fur die Rechte und Pflichten des Kunden gegenliber dem Vertragspartner (Leistungserbringer) der vermittelten
Leistung gelten ausschlieRlich die mit diesem getroffenen Vereinbarungen, insbesondere - soweit wirksam
vereinbart - dessen Beforderungs- oder Geschaftsbedingungen. Ohne besondere Vereinbarung oder ohne
besonderen Hinweis gelten bei Beforderungsleistungen die auf gesetzlicher Grundlage von der zustéandigen
Verkehrsbehérde oder aufgrund internationaler Ubereinkommen erlassenen Beférderungsbedingungen und
Tarifbestimmungen.

Es wird darauf hingewiesen, dass Buchungen von Reiseleistungen im Fernabsatz (z.B. telefonisch, per E-Mail)
nicht nach den §§ 312 Abs. 7, 312g Abs. 2 Satz 1 Nr. 9 BGB widerrufen werden kdnnen. Ein Widerrufsrecht
besteht jedoch dann, wenn der Vertrag Uber die Rieseleistung mit dem Kunden, der Verbraucher ist, auRerhalb
von Geschaftsraumen geschlossen worden ist, es sei denn, die mindlichen Verhandlungen, auf denen der
Vertragsschluss beruht, sind auf vorhergehende Bestellung des Kunden geftihrt worden.

2. Allgemeine Vertragspflichten des Vermittlers, Auskinfte, Hinweise

Auf Basis dieser Vermittlungsbedingungen wird der Kunde bestmoglich beraten. Auf Wunsch wird dann die
Buchungsanfrage beim Leistungserbringer durch den Reisevermittler vorgenommen. Zur Leistungspflicht gehort
nach Bestatigung durch den Leistungserbringer die Ubergabe der Unterlagen tiber die vermittelte(n)
Reiseleistung(en). Dies gilt nicht, wenn vereinbart wurde, dass der Leistungserbringer die Unterlagen dem
Kunden direkt Gbermittelt.

Bei der Erteilung von Hinweisen und Auskinften haftet der Reisevermittler im Rahmen des Gesetzes und der
vertraglichen Vereinbarungen fur die richtige Auswahl der Informationsquelle und die korrekte Weitergabe an
den Kunden. Ein Auskunftsvertrag mit einer vertraglichen Hauptpflicht zur Auskunftserteilung kommt nur bei
einer entsprechenden ausdricklichen Vereinbarung zustande. Fur die Richtigkeit erteilter Auskinfte haftet der
Reisevermittler gemal § 675 Abs. 2 BGB nicht, es sei denn, dass ein besonderer Auskunftsvertrag abgeschlossen
wurde.

Sofern nicht ausdriicklich vereinbart oder durch den Reisevermittler garantiert/beworben, ist dieser nicht
verpflichtet, den jeweils glinstigsten Anbieter der angefragten Reiseleistungen zu ermitteln und/oder
anzubieten.

Ohne ausdrickliche Vereinbarung Gbernimmt der Reisevermittler bezlglich Auskiinften zu Preisen, Leistungen,
Buchungskonditionen und sonstigen Umstanden der Reiseleistung keine Garantie i.S. von § 276 Abs. 1 Satz 1
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BGB und beziglich Ausklinften Gber die Verfiigbarkeit der vom Reisevermittler zu vermittelnden Leistung keine
Beschaffungsgarantie im Sinne dieser Vorschrift.

Sonderwiinsche nimmt der Reisevermittler nur zur Weiterleitung an den zu vermittelnden Leistungserbringer
entgegen. Soweit etwas anderes nicht ausdricklich vereinbart ist, hat der Reisevermittler fur die Erfillung
solcher Sonderwiinsche nicht einzustehen. Diese sind auch nicht Bedingung oder Vertragsgrundlage fir den
Vermittlungsauftrag oder fir die vom Reisevermittler an den Leistungserbringer zu Gbermittelnde
Buchungserkldrung des Kunden. Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass Sonderwinsche im Regelfall nur
durch ausdruckliche Bestatigung des Leistungserbringers zu dessen Inhalt der vertraglichen Verpflichtungen
werden.

3. Vergltungsanspriche des Reisevermittlers

Fir die Preise und die Serviceentgelte bei der Vermittlung der Flugbeférderungsleistungen von
Fluggesellschaften nach Ziff. 4 dieses Teils C der Vermittlungsbedingungen gilt:

Die angegebenen und in Rechnung gestellten Preise sind Preise der Fluggesellschaften, die in der Regel keine
Provision oder ein sonstiges Entgelt der Fluggesellschaft fur die Tatigkeit des Reisevermittlers beinhalten.

Die Verglitung des Reisevermittlers im Rahmen dieser Vermittlungstdtigkeit erfolgt in der Regel durch vom
Kunden zu bezahlenden Serviceentgelte.

Die Serviceentgelte fir die Vermittlungstatigkeit des Reisevermittlers und fir sonstige Tatigkeiten im
Zusammenhang mit der Flugbuchung ergeben sich, soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, aus den
dem Kunden, insbesondere durch Aushang in den Geschéaftsraumen des Reisevermittlers bekannt gegebenen
und vereinbarten Entgelte.

Ist eine Vereinbarung zur Hohe eines entsprechenden Serviceentgelts nicht getroffen worden, schuldet der
Kunde dem Reisevermittler eine Vergltung nach den gesetzlichen Bestimmungen, d.h. es besteht eine Pflicht
zur Bezahlung einer Ublichen Vergtitung durch den Auftraggeber.

Die Serviceentgelte flr die Vermittlung von sonstigen Reiseleistungen und fir sonstige Tatigkeiten im Auftrag
des Kunden bedirfen einer entsprechenden Vereinbarung. Diese kann z.B. durch deutlich sichtbaren Aushang
von Preislisten in den Geschéaftsraumen des Vermittlers und/ oder einem entsprechenden mundlichen oder
schriftlichen Hinweis des Reisevermittlers hierauf erfolgen.

Der Anspruch des Reisevermittlers auf Serviceentgelte —auch bei der Flugvermittlung - bleibt durch
Leistungsstdrungen oder Anderungen, insbesondere Umbuchung, Namenswechsel, Riicktritt, Stornierung,
Annullierung, oder Kiindigung des vermittelten Vertrages durch den Leistungserbringer oder den Kunden
bestehen. Dies gilt nicht, soweit sich ein Anspruch auf Ruckerstattung des Kunden aufgrund eines
Schadensersatzanspruchs des Kunden wegen Mangeln der Beratungs- oder Vermittlungstatigkeit des
Reisevermittlers aus vertraglichen oder gesetzlichen Anspriichen ergibt.

4. Pflichten des Reisevermittlers bei Reklamationen des Kunden gegeniiber dem vermittelten Leistungserbringer
Anspriiche mussen gegenlber dem vermittelten Leistungserbringer innerhalb bestimmter Fristen, die sich aus
Gesetz oder vertraglichen Vereinbarungen ergeben kénnen, geltend gemacht werden. Im Regelfall werden diese
Fristen nicht durch Geltendmachung gegentber dem Reisevermittler gewahrt. Dies gilt auch, soweit der Kunde
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beziiglich derselben Reiseleistung Anspriiche sowohl gegenliber dem Reisevermittler als auch gegenlber dem
Leistungserbringer geltend machen will.

Bei Reklamationen oder sonstiger Geltendmachung von Anspriichen gegenliber dem vermittelten
Leistungserbringer beschrankt sich die Pflicht des Reisevermittlers auf die Erteilung der erforderlichen und ihm
bekannten Informationen und Unterlagen, insbesondere die Mitteilung von Namen und Adressen des
vermittelten Leistungserbringers.

Ubernimmt der Reisevermittler - auch ohne hierzu verpflichtet zu sein - die Weiterleitung fristwahrender
Anspruchsschreiben des Kunden, haftet er fur den rechtzeitigen Zugang beim Empfanger nur bei von ihm selbst
vorsatzlich oder grob fahrldssig verursachter Fristversdumnis.

Bezlglich etwaiger Anspriiche des Kunden gegenliber dem vermittelten Leistungserbringer besteht weder ein
Recht noch eine Pflicht des Reisevermittlers zur Beratung Uber Art, Umfang, Hohe, Anspruchsvoraussetzungen
und einzuhaltende Fristen oder sonstige rechtliche Bestimmungen.

Teil D: Ubergreifende allgemeine Bedingungen fiir die Vermittlung von Pauschalreisen (Teil A), verbundener
Reiseleistungen (Teil B) und Einzelleistungen (Teil C)

1. Pflichten des Reisevermittlers bezlglich Einreisevorschriften, Visa und Versicherungen

Bei der Vermittlung von Pauschalreisen ist der Reisevermittler neben dem Reiseveranstalter verpflichtet, den
Kunden/Reisenden tber die allgemeinen Pass- und Visumerfordernisse des Bestimmungslands, einschlieRlich
der ungefdhren Fristen fur die Erlangung von Visa, sowie gesundheitspolizeiliche Formalitaten zu informieren.
Dies gilt ausdriicklich nicht bei der Vermittlung verbundener Reiseleistungen und Einzelleistungen! In diesen
Fallen unterrichtet der Reisevermittler den Kunden Uber Einreise- und Visabestimmungen nur dann, soweit ein
entsprechender Auftrag ausdricklich vereinbart worden ist oder wenn besondere, dem Reisevermittler
bekannte oder erkennbare Umstande einen ausdricklichen Hinweis erforderlich machen und die
entsprechenden Informationen nicht bereits in den dem Kunden vorliegenden Angebotsunterlagen enthalten
sind.

Entsprechende Hinweispflichten des Reisevermittlers beschranken sich auf die Erteilung von Auskinften aus
aktuellen, brancheniblichen Informationsquellen. Eine spezielle Nachforschungspflicht des Reisevermittlers
besteht ohne ausdrickliche diesbezlgliche Vereinbarung nicht. Der Reisevermittler kann seine Hinweispflicht
auch dadurch erfiillen, dass er den Kunden auf die Notwendigkeit einer eigenen, speziellen Nachfrage bei in
Betracht kommenden Informationsstellen verweist.

Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend beziglich der Information Uber Zollvorschriften,
gesundheitspolizeiliche Einreisevorschriften, gesundheitsprophylaktische VorsorgemaRnahmen des Kunden und
seiner Mitreisenden sowie fur Ein- und Ausfuhrvorschriften.

Ubernimmt der Reisevermittler entgeltlich oder unentgeltlich fir den Kunden die Registrierung im Rahmen
elektronischer Systeme zur Erlangung der Einreiseerlaubnis als Voraussetzung fir die Ein- oder Durchreise in
bestimmte Lander, so gilt: Die Ubernahme dieser Tatigkeit begriindet ohne ausdriickliche Vereinbarung keine
Verpflichtung des Reisevermittlers zu weitergehenden Erkundigungen oder Informationen Gber Ein- oder
Durchreiseformalitaten oder zu Transitaufenthalten auf der Reise und insbesondere nicht zur Visabeschaffung.
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Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass die elektronische Einreiseerlaubnis nicht die endgiltige
Einreisegenehmigung durch die Grenzbehdrden des jeweiligen Landes ersetzt.

Zur Beschaffung von Visa oder sonstigen fir die Reisedurchfiihrung erforderlichen Dokumenten ist der
Reisevermittler ohne besondere, ausdriickliche Vereinbarung nicht verpflichtet. Im Falle der Annahme eines
solchen Auftrages kann der Reisevermittler ohne ausdrickliche Vereinbarung die Erstattung der ihm
entstehenden Aufwendungen, die er nach den Umstdnden fir erforderlich halten durfte, verlangen. Der
Reisevermittler kann fir seine Tatigkeit selbst eine Vergltung fordern, wenn diese vereinbart ist oder die
Tatigkeit den Umstanden nach nur gegen entsprechende Vergiitung geschuldet war.

Der Reisevermittler haftet nicht fur die Erteilung von Visa und sonstigen Dokumenten und nicht fir den
rechtzeitigen Zugang. Dies gilt nicht, wenn die fir die Nichterteilung oder den verspateten Zugang maligeblichen
Umstande vom Reisevermittler schuldhaft verursacht oder mitverursacht worden sind.

2. Aufwendungsersatz, Verglitungen, Inkasso

Der Reisevermittler ist berechtigt, Zahlungen entsprechend den Leistungs- und Zahlungsbestimmungen des
vermittelten Reiseveranstalters oder Leistungserbringers zu verlangen, soweit diese wirksam zwischen dem
Reiseveranstalter bzw. Leistungserbringer und dem Kunden vereinbart sind und rechtswirksame
Zahlungsbestimmungen enthalten. Auf die Pflicht des Reisevermittlers bei Pauschalreisen oder verbundenen
Reiseleistungen einen Sicherungsschein vor Annahme einer Zahlung aushandigen (A. 2 / B. 2) wird ausdricklich
verwiesen.

Zahlungsanspriiche gegeniber dem Kunden kann der Reisevermittler, soweit dies den Vereinbarungen zwischen
dem Reisevermittler und dem Reiseveranstalte bzw. Leistungserbringer entspricht, als dessen
Inkassobevollmachtigter geltend machen, jedoch auch aus eigenem Recht auf Grundlage der gesetzlichen
Vorschusspflicht des Kunden als Auftraggeber gemaR § 669 BGB.

Die vorstehenden Regelungen gelten entsprechend fir Stornokosten (Rucktrittsentschadigungen) und sonstige
gesetzlich oder vertraglich begriindete Forderungen des vermittelten Reiseveranstalters bzw.
Leistungserbringers.

Der Kunde kann eigenen Zahlungsansprichen des Reisevermittlers nicht im Wege der Zurtickbehaltung oder
Aufrechnung entgegenhalten, dass der Kunde Anspriiche gegeniiber dem vermittelten Leistungserbringer,
insbesondere aufgrund mangelhafter Erfillung des vermittelten Vertrages, hat. Dies gilt nicht, wenn fir das
Entstehen solcher Anspriiche eine schuldhafte Verletzung von Vertragspflichten des Reisevermittlers ursachlich
oder mitursdchlich geworden ist oder der Reisevermittler aus anderen Griinden gegeniiber dem Kunden fir die
geltend gemachten Gegenanspriche haftet.

3. Pflichten des Reisevermittlers im Zusammenhang mit der Vermittlung von Flugbeférderungsleistungen
Entsprechend der EU-Verordnung Nr. 2111/2005 Uber die Erstellung einer gemeinschaftlichen Liste der
Luftfahrtunternehmen ist der Reisevermittler verpflichtet, den Fluggast bei der Buchung lGber die Identitat der
ausfiihrenden Fluggesellschaft zu unterrichten. Sofern bei der Buchung die ausfiihrende Fluggesellschaft noch
nicht feststeht, wird der Reisevermittler ihm die vom vermittelten Unternehmen vorliegenden Informationen
Uber diejenige Fluggesellschaft Gbermitteln, die wahrscheinlich den Flug durchflhrt. Bei einem Wechsel der
Fluggesellschaft wird der Kunde unverziglich Gber den Wechsel unterrichtet. Die gemeinschaftliche Liste Gber
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die mit Flugverbot in der Europdischen Union belegten Fluggesellschaften ist Giber die Internetseiten
ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index de.htm und www.lba.de abrufbar und kann dem

Kunden auf Verlangen in den Geschaftsraumen des Reisevermittlers ausgehandigt werden.

Flr das Vertragsverhaltnis zwischen dem Kunden und der Fluggesellschaft gelten — soweit jeweils anwendbar -
die gesetzlichen Bestimmungen des deutschen Luftverkehrsgesetzes, des Warschauer und Montrealer
Ubereinkommens und unmittelbar, wie inlandische gesetzliche Bestimmungen,

die Verordnung (EG) Nr. 261/2004 zu Flugpassagierrechten

die Verordnung (EG) Nr. 2111/2005 Uber die Erstellung einer gemeinschaftlichen Liste der

Luftfahrtunternehmen, gegen die in der Gemeinschaft eine Betriebsuntersagung ergangen ist, sowie lUber die

Unterrichtung von Fluggasten Uber die Identitdt des ausfihrenden Luftfahrtunternehmens

die Verordnung (EG) Nr. 1107/2006 des Europaischen Parlaments und des Rates Uber die Rechte von

behinderten Flugreisenden und Flugreisenden mit eingeschrankter Mobilitat

Dem Kunden wird dringend empfohlen, sich Giber seine Rechte als Fluggast, z.B. durch die Aushange in den
Flughafen, durch die Informationen des ausfiihrenden Luftfahrtunternehmens oder durch die
Informationsblatter des Luftfahrtbundesamts unter www.lba.de zu informieren.

4. Reiseunterlagen und sonstige Vertragsdokumente

Sowohl den Kunden, wie auch den Reisevermittler trifft die Pflicht, Vertrags- und sonstige Unterlagen des
vermittelten Reiseveranstalters oder vermittelten Leistungserbringers tGber die Pauschalreise bzw. jeweilige
Reiseleistung, die dem Kunden durch den Reisevermittler ausgehandigt wurden, insbesondere
Buchungsbestatigungen, Flugscheine, Hotelgutscheine, Visa und sonstige Unterlagen tber die vermittelte
Pauschalreise bzw. die jeweils vermittelte Reiseleistung oder Versicherungspolicen auf Richtigkeit und
Vollstandigkeit, insbesondere auf die Ubereinstimmung mit der Buchung und dem Vermittlungsauftrag zu
Uberprifen. Der Reisevermittler ist von dieser Verpflichtung befreit, sofern die Reiseunterlagen und sonstigen
Vertragsdokumente direkt vom Reiseveranstalter bzw. Leistungserbringer an den Kunden tUbermittelt werden.
Soweit Unterlagen Uber die vermittelte Pauschalreise oder eine vermittelte verbundene Reiseleistung oder
Einzelleistung dem Kunden nicht direkt vom vermittelten Pauschalreiseveranstalter oder einem vermittelten
Leistungserbringer Ubermittelt werden, erfolgt die Aushdndigung durch den Reisevermittler durch Ubergabe im
Geschaftslokal des Reisevermittlers oder nach dessen Wahl durch postalischen oder elektronischen Versand,
soweit der Kunde keinen Anspruch auf eine Reisebestatigung in Papierform gemaf Art. 250 § 6 Abs. 1 Satz 2
EGBGB bei Buchung einer Pauschalreise hat.

5. Mitwirkungspflichten des Kunden gegenliber dem Reisevermittler

Der Kunde hat fur ihn erkennbare Fehler oder Mangel der Vermittlungstatigkeit des Reisevermittlers nach deren
Feststellung diesem unverziglich mitzuteilen. Hierunter fallen insbesondere fehlerhafte oder unvollstandige
Angaben von personlichen Kundendaten, sonstiger Informationen, Auskinfte und Unterlagen Uber die
vermittelte Pauschalreise oder vermittelter verbundener Reiseleistungen bzw. Einzelleistungen, sowie die nicht
vollstandige Ausfihrung von Vermittiungsleistungen (z.B. nicht vorgenommene Buchungen oder
Reservierungen).

Erfolgt keine Anzeige durch den Kunden, so gilt:


file:///C:/Users/Jürgen/HiDrive/public/ARB-Erstellung/ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_de.htm
file:///C:/Users/Jürgen/HiDrive/public/ARB-Erstellung/www.lba.de
http://dgfr.de/dgfr/download/gesetze_euvo261-04.pdf
http://dgfr.de/dgfr/download/gesetze_euvo2111-05.pdf
http://dgfr.de/dgfr/download/gesetze_euvo2111-05.pdf
http://dgfr.de/dgfr/download/gesetze_euvo2111-05.pdf
http://dgfr.de/dgfr/download/gesetze_euvo1107-06.pdf
http://dgfr.de/dgfr/download/gesetze_euvo1107-06.pdf
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Unterbleibt die Anzeige des Kunden unverschuldet, entfallen seine Anspriche nicht.

Anspriiche des Kunden an den Reisevermittler entfallen insoweit, als dieser nachweist, dass dem Kunden ein
Schaden bei ordnungsgemaler Anzeige nicht oder nicht in der vom Kunden geltend gemachten Hohe
entstanden ware. Dies gilt insbesondere, soweit der Reisevermittler nachweist, dass eine unverzigliche Anzeige
durch den Kunden dem Reisevermittler die Mdglichkeit zur Behebung des Mangels oder der Verringerung eines
Schadens, z.B. durch Umbuchung, Zusatzbuchung oder Stornierung mit dem vermittelten
Pauschalreiseveranstalter oder vermittelten Leistungserbringers ermoglicht hatte.

Anspriiche des Kunden im Falle einer unterbliebenen Anzeige entfallen nicht

bei Schaden aus der Verletzung des Lebens, des Kérpers oder der Gesundheit, die auf einer vorséatzlichen oder
fahrlassigen Pflichtverletzung des Reisevermittlers oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfullungsgehilfen des
Reisevermittlers resultieren

bei Ansprichen auf den Ersatz sonstiger Schaden, die auf einer vorsatzlichen oder grob fahrlassigen
Pflichtverletzung des Reisevermittlers oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfillungsgehilfen des
Reisevermittlers beruhen

bei Verletzung einer wesentlichen Pflicht, deren Erfillung die ordnungsgemalie Durchfihrung des
Vermittlungsvertrages Uberhaupt erst ermoglicht oder deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks
gefahrdet.

Die Haftung fur Buchungsfehler nach § 651x BGB bleibt unberihrt.

Der Kunde wird in seinem eigenen Interesse gebeten, den Reisevermittler auf besondere Bedurfnisse oder
Einschrankungen im Hinblick auf die nachgefragte Pauschalreise oder Reiseleistung hinzuweisen.

6. Wichtige Hinweise zu Versicherungen von vermittelten Pauschalreisen, vermittelten verbunden
Reiseleistungen und Einzelleistungen

Der Reisevermittler weist auf die Moglichkeit hin, zur Minimierung eines Kostenrisikos bei Stornierungen durch
den Kunden eine Reisericktrittskostenversicherung bei Buchung abzuschlieRen.

Der Kunde wird weiterhin darauf hingewiesen, dass eine Reiserlcktrittskostenversicherung tGblicherweise nicht
den entstehenden Schaden abdeckt, der ihm durch einen - auch unverschuldeten - Abbruch der
Inanspruchnahme der Pauschalreise nach deren Antritt entstehen kann. Eine Reiseabbruchversicherung ist in
der Regel gesondert abzuschlieRen.

Der Reisevermittler empfiehlt zusatzlich, bei Reisen ins Ausland auf ausreichenden
Auslandskrankenversicherungsschutz zu achten.

Bei der Vermittlung von Reiseversicherungen wird der Kunde darauf hingewiesen, dass die
Versicherungsbedingungen der vermittelten Reiseversicherungen besondere Vertragsbedingungen und/oder
Mitwirkungspflichten des Kunden enthalten konnen, insbesondere Haftungsausschlisse (z.B. bei
Vorerkrankungen), die Obliegenheit zur unverziglichen Stornierung in der Reiserlcktrittskostenversicherung,
Fristen flr die Schadensanzeige und Selbstbehalte. Der Reisevermittler haftet nicht, soweit er keine
Falschauskunft bezlglich der Versicherungsbedingungen getéatigt hat und der vermittelte Reiseversicherer
aufgrund von wirksam vereinbarten Versicherungsbedingungen ein Leistungsverweigerungsrecht gegeniber
dem Kunden hat.
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7. Haftung des Reisevermittlers

Der Reisevermittler haftet nicht fir Mangel und Schaden, die dem Kunden im Zusammenhang mit der
vermittelten Pauschalreise oder Reiseleistung entstehen. Dies gilt nicht bei einer ausdriicklichen diesbezlglichen
Vereinbarung oder Zusicherung des Reisevermittlers, insbesondere, wenn diese von der Leistungsbeschreibung
des Reiseveranstalters oder Leistungserbringers erheblich abweicht.

Eine etwaige eigene Haftung des Reisevermittlers aus § 651x BGB oder der schuldhaften Verletzung von
Reisevermittlerpflichten bleibt von den vorstehenden Bestimmungen unberihrt.

8. Verbraucherstreitbeilegung

Der Reisevermittler weist im Hinblick auf das Gesetz Giber Verbraucherstreitbeilegung darauf hin, dass der
Reisevermittler nicht an einer freiwilligen Verbraucherstreitbeilegung teilnimmt. Sofern eine
Verbraucherstreitbeilegung nach Drucklegung dieser Vermittlungsbedingungen fiir den Reisevermittler
verpflichtend wiirde oder der Reisevermittler freiwillig daran teilnimmt, informiert dieser die Verbraucher
hierlber in geeigneter Form.

Stand: 21.07.2025/ © AER Kooperation AG





